BIBERACH

klein. stark. oberschwabisch.

Amtliche Bekanntmachung
der Stadt Biberach an der Rif8

Haushaltssatzung der Stadt Biberach an der Ri8

fiir das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung fiir Baden-Wiirttemberg (GemO) in der Fassung vom
27.Juni 2023 (GBI. S. 229, 231) hat der Gemeinderat der Stadt Biberach am 16. Dezember 2024 fol-
gende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit dem
Gesamtbetrag der ordentlichen Ertrage 309.060.000 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen -300.960.000 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 8.100.000 €
Gesamtbetrag der auBerordentlichen Ertrage 0€
Gesamtbetrag der auBerordentlichen Aufwendungen 0€
Veranschlagtes Sonderergebnis 0€
Veranschlagtes Gesamtergebnis 8.100.000 €
2. im Finanzhaushalt mit dem
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit 236.068.600 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit -188.864.340 €
Zahlungsmitteliiberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts 47.204.260 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstatigkeit 10.389.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstatigkeit -68.500.000 €
Saldo aus Investitionstatigkeit -58.111.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmitteliiberschuss/-bedarf -10.906.740 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstatigkeit 1.205.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstatigkeit -3.400.000 €
Saldo aus Finanzierungstatigkeit -2.195.000 €
Veranschlagte Anderung des Finanzierungsmittelbestands -13.101.740 €



§ 2 Kreditermichtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen fiir Investitionen und

InvestitionsfordermaBnahmen (Kreditermachtigung) wird festgesetzt auf

§ 3 Verpflichtungsermachtigungen
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermachtigungen zum Eingehen
von Verpflichtungen, die kiinftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen fur

Investitionen und InvestitionsférderungsmalRnahmen belasten
(Verpflichtungsermachtigungen), wird festgesetzt auf

§ 4 Kassenkredite

Der Hochstbetrag der Kassenkredite wird auf
festgesetzt.

§ 5 Hebesatze fiir Steuern
Die Hebesatze werden festgesetzt:
1. fir die Grundsteuer
a) fur die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf
b) fiir die Grundstiicke (Grundsteuer B) auf

2. furdie Gewerbesteuer auf

der Steuermessbetrage.

Biberach an der Rif3, den 16. Dezember 2024

Norbert Zeidler
Oberburgermeister

0€.

141.802.410 €.

60.000.000 €

v. H.
v. H.

310 v. H.



Mit Erlass vom 17. Februar 2025 hat das Regierungsprasidium Tlbingen als Rechtsaufsichtsbe-
horde die Gesetzmaligkeit des Beschlusses des Gemeinderates uber die Festsetzung der Haus-
haltssatzung der Stadt Biberach flir das Haushaltsjahr 2025 bestatigt.

Der zur Haushaltssatzung gehorende Haushaltsplan 2025 liegt in der Zeit von Montag,
3. Marz 2025 bis Dienstag, 11. Marz 2025 je einschlieRlich, wahrend der Dienststunden beim
Kammereiamt, Zeppelinring 56, 88400 Biberach, 6ffentlich aus.

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung fiir Baden-
Wirttemberg (GemO) oder von aufgrund der GemO erlassener Verfahrens- und Formvorschriften
beim Zustandekommen dieser Satzung ist nach § 4 Abs. 4 der GemO unbeachtlich, wenn sie nicht
schriftlich oder elektronisch und unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begriin-
den soll, innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung bei der Stadt Biberach geltend ge-
macht worden ist. Wer die Jahresfrist verstreichen lasst, ohne tatig zu werden, kann eine etwaige
Verletzung gleichwohl auch spéter geltend machen, wenn die Vorschriften tiber die Offentlichkeit
der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung verletzt worden sind oder der Oberbur-
germeister dem Beschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder vor
Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehorde den Beschluss beanstandet oder eine dritte Per-
son die Verletzung gerugt hat.

Biberach an der Rif3, 1. Marz 2025

Norbert Zeidler
Oberburgermeister

Online bereitgestellt am 01. Mdrz 2025



	Haushaltssatzung der Stadt Biberach an der Riß für das Haushaltsjahr 2025

